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1 Einleitung 
1.1 Das Anerkennungsverfahren der Universität Luzern 
Die Universitäre Hochschule Luzern erhielt mit dem kantonalen Universitätsgesetz vom 17. 
Januar 2000 im Oktober 2000 den Status einer kantonalen Universität. Gemäss 
Universitätsförderungsgesetz (UFG) wurde die Universität Luzern als universitäre Institution 
anerkannt. Dies beinhaltete für die Universität Luzern jedoch keine bundesrechtliche 
Anerkennung als Universität was u.a. kein Stimmrecht in der Schweizerischen 
Rektorenkonferenz (CRUS) bedeutet. Am 20. Juli 2004 stellte der Kanton Luzern dem 
damaligen Bundesamt für Bildung und Wissenschaft (BBW, heute Staatssekretariat für 
Bildung und Forschung, SBF) ein Gesuch um Anerkennung der Universität Luzern als 
Universität im Sinne des UFG sowie zur Anerkennung des Kantons Luzern als 
Universitätskanton.  

Gemäss Art. 3 Abs. 4 der Verordnung zum Universitätsförderungsgesetz (UFV) veranlasste 
das BBW, in Absprache mit der Schweizerischen Universitätskonferenz (SUK), dass die 
Anerkennungsvoraussetzungen nach Art. 11 Abs. 3 lit. a UFG vom Organ für Akkreditierung 
und Qualitätssicherung (OAQ) überprüft werden. Beim Verfahren handelte es sich um ein 
Evaluationsverfahren. Zur Anwendung kommen sollten die Qualitätsstandards für 
universitäre Institutionen gemäss den Richtlinien für die Akkreditierung im universitären 
Hochschulbereich in der Schweiz vom 16. Oktober 2003. Anhand eines dreistufigen 
Verfahrens (Selbstbeurteilung, Vor-Ort-Visite und Schlussbericht OAQ) wurden alle drei 
Fakultäten (Theologische Fakultät, Rechtswissenschaftliche Fakultät, 
Geisteswissenschaftliche Fakultät) einzeln überprüft. 

Der vorliegende Schlussbericht des OAQ richtet sich an die SUK. Dieser obliegt die 
Überprüfung der übrigen Voraussetzungen gemäss Art. 11 UFG. Die SUK erstattet 
anschliessend Bericht an das Eidgenössische Departement des Innern (EDI), welches 
wiederum dem Bundesrat Antrag auf Anerkennung der Universität Luzern stellt.  

1.2 Charakterisierung der drei Fakultäten 
1.2.1 Theologische Fakultät 
Die Theologische Fakultät ist eine der vier katholischen Fakultäten der Schweiz und die 
älteste tertiäre Bildungseinrichtung in Luzern. Ihre Geschichte reicht bis in die 
Gegenreformation zurück. Allerdings gelang es erst sehr spät, die Fakultät in einer 
universitären Bildungslandschaft zu verankern. Noch 1978 endete eine Volksbefragung im 
Kanton mit einem Votum gegen die Errichtung einer Universität. Erst 15 Jahre später 
entstand durch eine neue Abstimmung die Universität, die zwei Fakultäten umfasste, wobei 
sich die Geisteswissenschaftliche Fakultät aus der Theologie heraus entwickelte. 

Die Theologische Fakultät der Universität Luzern ist eine relativ kleine Fakultät. Im WS 
2004/05 wies sie lediglich 145 Studierende aus (12% der Studierenden der 
Gesamtuniversität). Diese Kleinheit wird aber insofern relativiert, als dieses Merkmal wohl für 
alle theologischen Fakultäten in Europa gilt. Die Experten sehen, dass die Theologische 
Fakultät im Kreis der deutschsprachigen Theologie durchaus wahrgenommen wird, ein 
eigenständiges Profil hat und auf einige Bereiche verweisen kann, die man als 
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“Alleinstellungsmerkmale” bezeichnen darf.1 Einmalig für katholische Theologie im 
deutschen Sprachraum ist der Studienaufbau nach dem Bologna-Modell. 

Die theologische Fakultät ist im Hauptgebäude der Universität Luzern untergebracht. Das 
Gebäude bietet knapp ausreichend Platz für Büros und Seminarräume sowie für eine relativ 
bescheidene Bibliothek von etwa 8.000 Bänden. Die größeren Bibliotheksbestände befinden 
sich in der zentralen Sammlung der Hochschulbibliothek. 

Die Fakultät besteht auf ihrer wissenschaftlichen Autonomie. Wohl erfolgen, wie dies auch 
an anderen katholisch-theologischen Fakultäten der Fall ist, Berufungen mit einem „nihil 
obstat“ der Kirche. Die Grenzüberschreitungen hin zu anderen Religionsgemeinschaften 
sind jedoch bewusst Teil des Selbstverständnisses der Fakultät. So ist etwa die 
Verankerung der Judaistik an einer katholisch-theologischen Fakultät einzigartig in Europa. 
Die Experten erachten in ihrem Bericht die Tatsache, dass reformierte Theologen als 
Gastprofessoren auch Kernfächer abdecken, als Zeichen einer grossen Offenheit und 
wissenschaftlicher Autonomie der Fakultät. 

1.2.2 Rechtswissenschaftliche Fakultät 
Die Rechtswissenschaftliche Fakultät ist die jüngste der drei Fakultäten und hat ihren Betrieb 
im Jahre 2001 aufgenommen. Sie ist jedoch von der Anzahl Studierenden her die mit 
Abstand grösste Fakultät (die Studierenden der Rechtswissenschaften machen rund zwei 
drittel der Gesamtstudierendenzahl aus). Das Studium wurde von Beginn weg auf die 
Vorgaben von Bologna ausgerichtet. Alle Studierenden befinden sich im Bachelor- bzw. 
Masterstudium.  

Schwerpunkte werden gesetzt in den Bereichen KMU- und Wirtschaftsrecht sowie in den 
Grundlagenfächern wie Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie, Rechtstheorie und 
Rechtsetzungslehre.   

Die Raumsituation ist in der Rechtswissenschaftlichen Fakultät sehr problematisch, 
Vorlesungen finden in den zugemieteten Räumen des Hotels Unions statt, Büros sowie die 
Bibliothek befinden sich hingegen auf der anderen Seite der Innenstadt.  

Laut Entwicklungsplan der Universität hat die Rechtswissenschaftliche Fakultät bereits den 
Vollausbau erreicht. Die Zahl der Studierenden soll nicht mehr wesentlich steigen, jedoch 
muss der Lehrköper wachsen, um das Betreuungsverhältnis, welches zur Zeit bei 1: 90 liegt, 
deutlich zu verbessern.   

1.2.3 Geisteswissenschaftliche Fakultät 
Die Geisteswissenschaftliche Fakultät ist als zweite Fakultät neben der Theologie 
entstanden und zu einem guten Teil aus dieser hinausgewachsen. Sie ist indessen keine 
Geisteswissenschaftliche Fakultät im herkömmlichen Sinn, fehlen doch der 
Geisteswissenschaft eigene, zentrale Fächer, wie etwa die Philologie, aber auch jene 
Fächer, die Kunst in einem geisteswissenschaftlichen Kontext anbieten. Die Fakultät 
beschränkt sich vielmehr auf zwei Schwerpunkte: Soziologie und Kulturwissenschaften / 
Historie. 

                                                      

1 Expertenbericht für die Theologische Fakultät, S. 2. 
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Die Geisteswissenschaftliche Fakultät ist auf mehrere Standorte verteilt: Die Lehre findet 
mehrheitlich in der Umgebung Pfistergasse/Kasernenplatz statt, grosse Lehrveranstaltungen 
werden teilweise auf der anderen Seite der Innenstadt im Hotel Union durchgeführt. Die gut 
ausgestattete Bibliothek liegt am Kasernenplatz. 

1.3 Selbstbeurteilungsphase 
1.3.1 Eröffnung des Verfahrens 
Das Verfahren wurde am 1. August 2004 offiziell eröffnet. Bei der getrennt nach Fakultäten 
und mit je einer Expertengruppe durchzuführenden Evaluation sollten die Qualitätsstandards 
für universitäre Institutionen zur Anwendung kommen. 

Die Selbstbeurteilungsphase begann am 1. August 2004. Die drei Fakultäten reichten ihre 
Selbstbeurteilungsberichte2 innerhalb des gewünschten Zeitrahmens, am 1. November 
2004, beim OAQ ein. Das OAQ leitete die Berichte einen Monat vor Beginn der Vor-Ort-
Visite an die Experten und Expertinnen weiter, damit diese die für die Visite zentralen 
Themenbereiche und Fragen herausarbeiten konnten. Den Selbstbeurteilungsberichten 
lagen die vom OAQ vorgegebenen Qualitätsstandards für universitäre Institutionen 
zugrunde. Sie wurden jeweils durch eine ausführliche und sinnvoll zusammengestellte 
Dokumentation ergänzt. 

1.3.2 Selbstbeurteilungsberichte 
1.3.2.1  Theologische Fakultät 
Der Selbstbeurteilungsbericht der Theologischen Fakultät hielt sich sehr genau an die 
Vorgaben des OAQ. Er war informativ und übersichtlich und bot für die Experten einen sehr 
guten Überblick mit ausreichenden Informationen. 

1.3.2.2 Rechtswissenschaftliche Fakultät 
Der Selbstbeurteilungsbericht der Rechtswissenschaftlichen Fakultät war gut strukturiert und 
stellte eine gute Vorbereitung für die Experten und Expertinnen für die Vor-Ort Visite dar.   

1.3.2.3 Geisteswissenschaftliche Fakultät 
Nach dem Studium des sehr informativen und gleichzeitig selbstkritischen 
Selbstbeurteilungsberichts hatte die Expertengruppe in ihrer Vorbesprechung eher die 
Meinung, eine diffuse Konstruktion vor sich zu haben, bei der sich manche Schwerpunkte 
eher zufällig gebildet hätten. Diese Meinung konnte jedoch durch die Vor-Ort-Visite 
nachhaltig korrigiert werden.  

1.4 Vor-Ort-Visiten an den drei Fakultäten 
Die Vor-Ort-Visite fand vom 13.-17. Dezember 2004 in Luzern statt. Sie begann am 
Sonntag, 12. Dezember 2004, mit der ersten Briefing-Sitzung im Beisein des OAQ-Direktors 
und endete am Freitag, 17. Dezember 2004 mit der Debriefing-Sitzung der 
Gesamtuniversität. Von Seiten des OAQ begleiteten lic. iur. Stephanie Maurer und Dr. phil. 
Therese Steffen Gerber die Experten/Expertinnen. In der jeweils am Vorabend der Visiten an 
den einzelnen Fakultäten stattfindenden Briefingsessionen wurde nochmals präzise über die 

                                                      

2 Theologische Fakultät der Universität Luzern, Selbstbeurteilungsbericht, 1. November 2004; 
Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Luzern, Selbstbeurteilungsbericht, 1. November 2004; 
Geisteswissenschaftliche Fakultät der Universität Luzern, Selbstbeurteilungsbericht, 1. November 2004. 
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Aufgabenstellung informiert und die Vorgehensweise unter den Experten/Expertinnen 
abgesprochen.  

Am Montag, 13. Dezember, fand die Visite an der Theologischen Fakultät statt. Am 
Dienstag, 14. Dezember und am Mittwoch, 15. Dezember folgte die Visite an der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät. Donnerstag, 16. Dezember und Freitag, 17. Dezember 
waren die Geisteswissenschaften an der Reihe. Am Mittwoch, 15. Dezember, und am 
Freitag, 17. Dezember kam es jeweils am Nachmittag zu Gesprächsrunden, welche die 
Gesamtuniversität betrafen. 

Die Vor-Ort-Visite war durch die Universität Luzern sehr gut organisiert worden. Alle für die 
Visite relevanten Unterlagen standen zur Verfügung oder wurden im Laufe der Visite durch 
die Universität Luzern zur Verfügung gestellt. Die Expertengruppen konnten sich mit 
Vertretern und Vertreterinnen aller wichtiger Stakeholdergruppen (Universitäts- und 
Fakultätsleitung, Studierende, Professoren und Professorinnen, Dozierende, Mittelbau, 
Personal der Gesamtuniversität, Mitarbeitende der verschiedenen Dekanate, Bildungsumfeld 
etc.) unterhalten. Die Visite fand in einer sehr angenehmen Atmosphäre statt und die 
Gespräche waren durch eine offene und konstruktive Haltung geprägt. So konnten allfällige, 
durch den Selbstbeurteilungsbericht aufgetauchte Fragen geklärt und die Expertengruppen 
mit zusätzlichen wichtigen Informationen versorgt werden. Alle Gesprächsrunden fanden 
pünktlich und unter Teilnahme aller angekündigten Gesprächspartner/-partnerinnen statt. 
Das Klima war sehr kooperativ. Die Zeitpläne wurden eingehalten bzw. nur ganz 
unwesentlich überschritten. 

1.4.1 Expertengruppen 
Für das Anerkennungsverfahren der Universität Luzern wurde für jede Fakultät ein vier- und 
im Fall der Theologischen Fakultät ein fünfköpfiges Team internationaler Experten und 
Expertinnen zusammengestellt. Um eine gewisse Kontinuität  der Verfahren an den drei 
Fakultäten sicherzustellen, wurde nur ein Peer Leader eingesetzt. Dieser zeichnete für das 
Verfassen des Expertenberichts verantwortlich. Die vom wissenschaftlichen Beirat des OAQ 
und der Institution gutgeheissenen Expertengruppe präsentierte sich wie folgt: 

Leiter der Expertengruppe: 

– Prof. Dr. Helmut Konrad, Karl-Franzens-Universität Graz, Präsident des 
Österreichischen Akkreditierungsrats (bis 2004) 

 

Experten an der Theologischen Fakultät: 

– Prof. Dr. Peter Antes, Universität Hannover 
– Prof. Dr. Christoph Bochinger, Universität Bayreuth 
– Prof. Dr. Reinhard Feldmeier, Universität Göttingen 
– Prof. Dr. Denis Müller, Universität Lausanne 

 

Experten/Expertinnen an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät: 

– Prof. Dr. Dagmar Coester-Waltjen, Ludwig-Maximilians-Universität München 
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– Prof. Dr. Jürgen Kohler, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 
– Prof. Dr. Beatrice Weber-Dürler, Universität Zürich 

 

Experten/Expertinnen an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät: 

– Prof. Dr. Eda Sagarra, Trinity College Dublin 
– Prof. Dr. Evelies Mayer, TU Darmstadt 
– Prof. Dr. Herfried Münkler, Humboldt Universität Berlin 

 

1.5 Expertenberichte 
Die vorläufigen Expertenberichte (je einer pro Fakultät sowie einer für die Gesamtuniversität) 
gingen termingerecht an die Fakultäten zur Stellungnahme.  

Die Expertenberichte widmen in einem ersten Teil ein Kapitel der Fakultät, dem 
Selbstbeurteilungsbericht und der Vor-Ort-Visite. In einem zweiten Kapitel werden die durch 
das OAQ formulierten Qualitätsstandards formal umfassend beurteilt. Darauf folgt ein Kapitel 
zum Gesamteindruck aus der fachlichen Perspektive der Experten/Expertinnen. Diesem 
schliesst sich in einem vierten Kapitel ein Stärken- und Schwächenprofil der Fakultät an. Die 
Berichte enden mit Empfehlungen zur Qualitätsverbesserung. 
 

1.6 Stellungnahmen der Fakultäten 
Die Dekane und die Dekanin haben termingerecht zu den vorläufigen Expertenberichten 
Stellung genommen. Sie waren grundsätzlich einverstanden mit den Berichten hatten jedoch 
noch folgende Einwände:  

1.6.1 Stellungnahme der Theologische Fakultät 
Die Theologische Fakultät wies in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass die gemeinsamen 
Biblischen Methodischen Seminare im Bereich „Exegese AT und NT“ nicht ein Ergebnis 
einer Kürzung waren, sondern bewusst so konzipiert wurden, um den Studierenden deutlich 
zu machen, dass die Dozierenden in AT und NT von einer Bibel sprechen. Diese 
Zusammenlegung war also nicht aus einer Kürzungssituation heraus entstanden, sondern 
stellte einen innovativen Impuls dar. 

Die Expertinnen und Experten haben den Hinweis in ihren endgültigen Bericht 
aufgenommen und diesen termingerecht an das OAQ gesandt. 

1.6.2 Stellungnahme der Rechtswissenschaftliche Fakultät 
Mit Schreiben vom 21. Januar 2005 hat der Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
Stellung zum Expertenbericht genommen. Er zeigte sich grundsätzlich einverstanden mit 
den Aussagen des Berichtes, hatte aber zu gewissen Punkten noch Anmerkungen. Diese 
betrafen unter anderem folgendes: 
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– Masterabschluss als Regelabschluss: Ein Eignung des Bachelorabschlusses für 
gewisse Tätigkeiten in der Arbeitswelt werde grundsätzlich nicht 
ausgeschlossen, jedoch sei die Realität so, dass ein Bachelor nicht die gleichen 
Entwicklungsmöglichkeiten habe wie ein Master, und vor allem die 
Rechtsabteilungen im Prinzip verschlossen blieben. 

– Öffnung des Curriculums des Bachelorprogramms: Eine Umsetzung dieses 
Anliegens werde durch finanzielle Restriktionen erschwert.  

– Streichung der “Arbeitswelt” Erfahrung: Dies würde von der Fakultät nur ungern 
wahrgenommen, obwohl das Konzept suboptimal sei.  

– Beschränkung des Masterprogramms auf drei Semester: Diese Beschränkung 
liesse sich zurückführen auf das Bemühen um eine vernünftige Gesamtdauer 
des Studium bis zum Anwaltspatent. An einen viersemestrigen Master gemäss 
Bologna System sei vor allem im interdisziplinären Bereich zu denken, bezogen 
auf Absolventen und Absolventinnen, welche nicht das Anwaltspatent anstreben 
würden. 

– Vermittlung des Stoffes im Frontalunterricht: Dies treffe nicht ganz zu, die 
Vorlesungen würden mit Übungselementen aufgelockert.  

 

Die Expertinnen und Experten haben einige der Bemerkungen aus der Stellungnahme in 
den endgültigen Bericht aufgenommen und diesen termingerecht an das OAQ gesandt. 

1.6.3 Stellungnahme der Geisteswissenschaftliche Fakultät 
Die Geisteswissenschaftliche Fakultät brachte lediglich zwei „technische“ Änderungen am 
Expertenbericht an. Diese wurden in den endgültigen Expertenbericht übernommen. 

2 Die Theologische Fakultät – Resultate  
2.1 Qualitätsstandards 
2.1.1 Strategie, Organisation und Qualitätsmanagement 
Da die Theologische Fakultät vor gut 10 Jahren zur öffentlichen Legitimation gezwungen 
war, sind ihr Strategieplan und ihr Leitbild besser durchdacht als dies bspw. bei alten, 
gewachsenen Institutionen der Fall ist. Zwar ist die Finanzierung knapp, aber die 
Grundbedürfnisse können erfüllt werden. 

Es besteht ein gutes, aber immer noch verbesserungsfähiges Qualitätssicherungssystem. 
Dies wurde auch im Rahmen der 2003/04 stattfindenden Quality Audits festgestellt. Die 
Experten erachten die Gleichstellung zwischen den Geschlechtern als erfreulich. 

2.1.2 Studienangebot 
Einmalig für katholische Theologie im deutschen Sprachraum ist der Studienaufbau nach 
dem Bologna-Modell. Studentische Leistungsnachweise und akademische Abschlüsse 
werden durch die Verwaltung gut administriert und überwacht. Die Mobilität der 
Studierenden ist hoch. Aus Sicht der Experten wäre die Alumni-Dokumentation 
verbesserbar. 

2.1.3 Forschung 
Die Theologische Fakultät hat beachtliche Forschungsleistungen vorzuweisen, die deutlich 
und unmittelbar in die Lehre einfliessen. Durch ihr spezifisches Profil konnte sich die Fakultät 
in der Schweiz und im deutschen Sprachraum eindeutig positionieren. 
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2.1.4 Wissenschaftliches Personal 
Ein geregeltes, transparentes und wettbewerbsgeleitetes Auswahlverfahren sorgt für die 
Rekrutierung des wissenschaftlichen Personals. Aus Sicht der Experten wäre das Angebot 
an Aus- und Weiterbildung verbesserbar. Auch sollte der akademische Nachwuchs früher in 
die Lehre integriert werden. 

2.1.5 Administratives und technisches Personal 
Die Theologische Fakultät besitzt wenig administratives Personal; so kann bspw. nicht 
einmal jeder Lehrstuhl ein eigenes Sekretariat stellen. Ein zentraler Pool kann diese Lücken 
teilweise schliessen. 

2.1.6 Studierende 
Der  Studienort Luzern wurde durch die Studierenden der Theologischen Fakultät bewusst 
gewählt, durchaus auch als kirchenpolitische Entscheidung. Die Studierenden werden von 
den Experten als begeisterungsfähige und aktive Gruppe wahrgenommen, welche die 
optimalen Betreuungsverhältnisse zu schätzen weiss. 

2.1.7 Infrastruktur 
Die räumliche Situation der Fakultät, aber auch der Gesamtuniversität, ist nicht optimal. Die 
Situation soll mittelfristig durch den Bau eines Zentralgebäudes mit entsprechender 
Infrastruktur (Mensa, zentrierten Fakultätsbibliotheken etc.) verbessert werden. 

2.1.8 Kooperationen 
Die Theologische Fakultät ist national und international gut vernetzt und gilt als gesuchter 
Partner. Dies zeigt sich bspw. in der Einrichtung gemeinsamer Lehrstühle mit anderen 
Universitäten. 

2.2 Inhaltliche Kommentare der Experten 
2.2.1 Das Studienangebot 
Ein Schwergewicht und gleichzeitige spezielle Profilierung der Theologischen Fakultät liegt 
auf dem jüdisch-christlichen Gespräch. Hierin nimmt die Fakultät gar eine Sonderstellung 
unter den Theologischen Fakultäten Europas ein. Im Zusammenhang damit wurde Judaistik 
als integraler Bestandteil des Theologiestudiums aufgenommen. Diese Integration scheint 
aus Sicht der Experten gut gelungen und stellt eine Bereicherung des Studiengangs dar. 
Allerdings wünschen sich die Experten eine genauere Darstellung über Art und Weise der 
Verknüpfung der jüdisch-christlichen Forschung mit den anderen theologischen 
Teildisziplinen. 

2.2.2 Profilbildung 
Aufgrund der an der Theologischen Fakultät vorhandenen Erfahrungen mit dem jüdisch-
christlichen Dialog sind die Experten der Ansicht, dass genügend Potential und 
Problembewusstsein vorhanden wären, um „ den religiösen Pluralismus vor Ort wie 
europaweit so zu reflektieren (...).“3 Aus diesem Grund sprechen sie sich für eine zweite 
Profilbildung innerhalb der Fakultät aus und empfehlen dabei, interfakultär vorzugehen, um 
bereits vorhandene Ressourcen zu nutzen. Dies wäre einerseits möglich über das 
Religionswissenschaftliche Seminar mit seinen Forschungen zum religiösen Pluralismus der 

                                                      

3 Expertenbericht für die Theologische Fakultät, S. 8f. 
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Gegenwart. Diese Arbeiten sollten für den interreligiösen Dialog fruchtbar gemacht werden. 
Andererseits böte sich die sozialwissenschaftliche Forschung in der Soziologie und 
Psychologie an, die Beiträge zur Schärfung der Methodenkompetenz für die empirische 
Sozialforschung leisten. Bevor das Datenmaterial zur theoretischen Reflexion herangezogen 
wird, können dadurch Erhebungen vor Ort kompetent und wissenschaftlich unangreifbar 
durchgeführt werden. 

2.2.3 Forschung 
Die Experten stiessen an der Theologischen Fakultät auf „hervorragende 
Forscherpersönlichkeiten“4, die auch als Vermittler in der Gesellschaft in Erscheinung treten. 
Gleichzeitig wünschen sich die Experten aber eine etwas stärkere Interdisziplinarität der 
Forschung. 

2.3 Zusammenfassung der Stärken und Schwächen 
Die Theologische Fakultät ist im Urteil der Experten eine konkurrenzfähige und den 
internationalen Standards entsprechende Institution.  

Die Expertengruppe sieht folgende Stärken der Theologischen Fakultät: 

– Vorbildliche ökumenische Beteiligung und Akzeptanz dieser Lehrinhalte 
– Ständige Beteiligung jüdischer Lehrkräfte 
– Offene, wissenschaftlich autonome Fakultät (interkonfessioneller Dialog) 
– Studierende von unterschiedlicher Bildungsherkunft 
– Sehr gutes Wirken der Fakultät in die Region (Schnittstelle 

Religionspädagogisches Institut) 
– Optimale Relation Lehrende/Studierende 
– Sicherheit kirchlicher Berufsfelder für Studierende 
– Hohe Mobilitätsbereitschaft der Studierenden 
– Transparente Berufungsverfahren mit durchgängiger studentischer Beteiligung 
– Flache Hierarchien, gute Akzeptanz und ausreichende Betreuung des Mittelbaus 
– Hohes Problembewusstsein im Bezug auf die Studienstruktur (v.a. 

Einstiegsschwelle hin zum Masterprogramm). 
 

Die Expertengruppe sieht folgende Schwächen der Theologischen Fakultät: 

– Mangelhafte Dokumentation über Alumni 
– Lücken in der Aus- und Weiterbildung des wissenschaftlichen Personals 
– Räumliche Situation unbefriedigend 
– Wenig Transparenz über Resultate der internen Evaluationen. 

 

2.4 Empfehlungen der Experten zur Qualitätsverbesserung 
– Verstärkte Anregungen für den Mittelbau, eine akademische Karriere 

anzustreben, bessere Integration von jüngeren Mitarbeitenden in die 
internationale scientific community 

                                                      

4 ebd., S. 9. 
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– Vermehrte Teilnahme an internationalen Konferenzen, stärkere 
Publikationsanreize 

– Rasche Umsetzung der vorhandenen Weiterbildungspläne 
– Bessere Transparenz über die Konsequenzen von Evaluierungsresultaten 
– Zentralisierung der Bibliothek 
– Ausbau des Stellenetats des administrativen Personals 
– Eröffnung ausserkirchlicher Berufsfelder für Absolventinnen und Absolventen 
– Realisierung der geplanten Forschungszentren quer zu den Fakultäten. 

 

2.5 Schlussbeurteilung 
Die Experten sehen die Theologische Fakultät als starken, selbstbewussten und offenen 
Grundpfeiler der Universität Luzern. Diese Offenheit zeigte sich bspw. in der Akzeptanz der 
Expertengruppe, die ohne katholische Theologen zusammengesetzt war. Die Schwerpunkte 
sind sinnvoll ausgewählt. Neue Schwerpunkte können sich durch starke Netze und offene 
Strukturen entwickeln. 
Die Expertengruppe kommt insgesamt zu einem eindeutig positiven Resultat der Evaluation 
der Theologischen Fakultät der Universität Luzern. Sie vertritt die Ansicht, dass sie auch in 
einem Akkreditierungsverfahren ein “Ja ohne Auflagen” empfohlen hätte. 

3 Die Rechtswissenschaftliche Fakultät - Resultate 
3.1 Qualitätsstandards 
3.1.1 Strategie, Organisation und Qualitätsmanagement 
Durch die Neugründung der Fakultät im Jahre 2001 konnte auch die Gesamtstrategie frei 
geplant werden. Die Struktur der Fakultät ist transparent und die Kompetenzen sind klar 
verteilt. Allerdings hat die personelle Entwicklung nicht mit dem starken Wachstum der 
Fakultät mithalten können. Die Aufteilung der Professuren in 100, 75, 50 oder 25 % ist 
neuartig und muss als Experiment bezeichnet werden, welches aber den Vorteil hat, dass 
die Praxis nahe an das Studium herangeführt werden kann.  

Die Finanzierung der Fakultät ist ausreichend und auch das Qualitätssicherungssystem kann 
im nationalen Vergleich als gut gewertet werden. Die Chancengleichheit beim akademischen 
Nachwuchs ist gewährt, jedoch verbesserungsfähig.  

3.1.2 Studienangebot 
Angeboten wird ein vollständiges Studium der Rechtswissenschaften, welches auch das 
Doktorat umfasst . Die Studien- und Prüfungsordnung setzt die Vorgaben der 
Schweizerischen Universitätskonferenz von 2003 um. Schwerpunkte werden in den 
Grundlagenfächern sowie im KMU-Recht gesetzt. Eingeführt wurde auch eine 
Pflichtveranstaltung in einer Fremdsprache, welche die Mobilität der Studierenden fördern 
soll. Masterabsolventen gibt es noch nicht . Es sind jedoch fast alle Bachelor Absolventen 
und Absolventinnen in das Master-Programm übergetreten. Die Studienleistungen werden 
gut dokumentiert.   

3.1.3 Forschung 
Dadurch dass die Fakultät sich in ihren ersten Jahren auf die Aufbauarbeit konzentrieren 
musste, ist die Forschung daneben etwas zurückgeblieben. Das Potential für eine sehr gute 
Forschungsarbeit ist durch die Dozierenden gegeben. Insbesondere das  Masterprogramm 
soll in Zukunft verstärkt forschungsangeleitet laufen.  
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3.1.4 Wissenschaftliches Personal 
Die Erstrekrutierung des wissenschaftlichen Personals erfolgte mittels einer 
Berufungskommission unter Mitwirkung von Professorinnen und Professoren mehrerer 
bestehender Rechtsfakultäten. Inzwischen werden die Berufungsverfahren gemäss den 
universitären Richtlinien durchgeführt. Das Verfahren ist transparent und ermöglicht den 
Studierenden eine Einflussnahme. Bei der Auswahl der Dozierenden wird grosser Wert auf 
die Didaktik gelegt für die es auch Möglichkeiten der Weiterbildung gibt. Die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses steckt noch in der Anfangsphase jedoch bestehen schon 
weitergehende diesbezügliche Überlegungen. Der Lehrköper ist relativ klein, was auch die 
Möglichkeiten der Mobilität der Dozierenden beschränkt. Um die Gleichstellung der 
Geschlechter bei den Lehrenden (zur Zeit 25%) zu verbessern, sind erkennbare 
Bemühungen von Seiten der Fakultätsleitung zu erkennen 

3.1.5 Administratives und technisches Personal 
Der Aufbau der Fakultät war auch für das administrative Personal sehr motivierend. Diese 
Aufgabe wurde mit grossem Engagement in Angriff genommen. Die Personalauswahl erfolgt 
durch die Fakultät mit Unterstützung der Verwaltungsdirektion. Das Personal untersteht dem 
Personalrecht des Kantons. Die Mitarbeitenden haben jederzeit die Möglichkeit 
Weiterbildungsaktivitäten zu beantragen.  

3.1.6  Studierende 
Die Studierenden zeigen sich im allgemeinen sehr zufrieden mit dem Studium. Insbesondere 
die Betreuung durch den Lehrkörper wird als sehr gut gewertet. Der Frauenanteil liegt bei 
58% (SS 2004). Fast alle Studierenden die im Sommer 2004 den Bachelor abgeschlossen 
haben, sind in den Masterstudiengang übergetreten und erwarten von diesem keine 
Spezialisierung, sondern eine breite Qualifikation. 60% der Studierenden haben den 
Bachelor in der Regelstudienzeit erreicht. Die Betreuungsverhältnisse sind derzeit eher als 
durchschnittlich zu werten mit einem Verhältnis 1:90. Diese Verhältnis soll durch 
Aufstockung der Professuren auf das Verhältnis 1:60 verbessert werden.   

Die Mobilität von Studierenden ist zur Zeit sehr gering. 

3.1.7 Infrastruktur 
Die Raumsituation ist nicht optimal. Die Vorlesungen werden in Provisorien, welche sich den 
gesteigerten Platzbedürfnissen der Fakultät anpassen müssen, abgehalten. Es gibt drei 
Bürostandorte, welche zwar nach organisatorischen Einheiten gegliedert sind, jedoch über 
die gesamte Innenstadt verteilt sind. Die Kontakte innerhalb der Fakultät werden dadurch 
erschwert. Die Ausstattung der Bibliothek ist ausreichend und angemessen. Eine 
Eingliederung in eine Zentralbibliothek wäre jedoch anzuraten. Der geplante zentrale 
Neubau ist für die Zukunft der Fakultät vital. 

3.1.8 Kooperationen 
Die Fakultät ist bereits auf kantonaler, nationaler und internationaler Ebene einige 
Kooperationen eingegangen. Es bestehen Zusammenarbeitsverträge mit verschiedenen 
Schweizer Fakultäten. Insbesondere ist hier die Vereinbarung mit der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Neuenburg zu nennen, welche das 
Angebot eines gemeinsamen, zweisprachigen Master beinhaltet. Auf internationaler Ebene 
arbeitet die Fakultät unter anderem mit der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 
zusammen.  




















